
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/6/26 1Ob569/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1985

Norm

BAO §215 Abs4

Rechtssatz

Das durch Feststellung im Sinn des § 215 Abs 4 BAO entstandene Steuerguthaben geht mit diesem Zeitpunkt in die

Vermögenssphäre des Rückzahlungsberechtigten über.

Entscheidungstexte

1 Ob 569/85

Entscheidungstext OGH 26.06.1985 1 Ob 569/85
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